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DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDiGUNG 

Zahl 10 072/74-1.1/77 

Zustände in den Kasernen des 
Bundesheeres in Vorarlberg; 

.Anfrage der Abgeo:rdneten Dr. FEURSTEIN· 
und Genossen an den Bundesminister für 
Landesverteidigul1g, NI'. 1435/J 

-13B6IAB 
"tsn -12- 0 9 
zu 1"135/.; 

In Beantwortung dar flei tens der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr .. FEURSTEHr, H.AGS?I}::;I" BLEl\fK und 

Genossen am 3. November 1977 an mich ,gerichteten 

Anfrage Nr. 1435/J, betreffend Zustände in den 
Kasernen des Bundesbeeres ih Vorarlberg, beehre 
ich mich folgendes mi.tzuteilenr. 

Di e Unterbringu.ngsverhäl tni sse i.n den Vorarl berger 

Kasernen sind mir auf Grund yon Berichten der zu­
ständigen Stellen des Min.isteriums seit Scrnmer 

dieses. tTe.hres bekannt. 

Zu 2: 

Zur Frage des beabsichtigten IlTeubaues einer Kaserne 

in Vorarlberg habe ich in den vergangenen Mona.ten 
mehrfach, zuletzt am 15. November 1977 im Finanz­
und Budgetausschuß im Rahmen der Beratungen tiber 
den Entwurf des Bundesi'inanzgesetzes für das J'ahr 

1978, G-ruppe XII - Landesverteidigung,ausführliC:h 
Stellung genou1lllsn. Bei 'dieser Gelegenheit habe ich 

den letzten Stand (ler Verhandlungen bekannt gegeben. 

1396/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



... .. 

- 2 -

Derrmach konntl? über das Angebot des Amtes der 

Vorarlberger Landesregierung, die Kaserne riuf 

der landese:Lgenen Liegenschaft in BLUDESCH/Gaisbühel 

zu errichten, bisher keine endgültige Entscheidung 
getroffen werden, weil die Gemeinde BLUDI~SCH die­

sem Projekt ab:~ehI19nd gegenübersteht und seitens 

des Bundesmin5.stüI'i,ums für Landesverteidigung 

nioht beabsichtigt ist, eine Garnison gegen den 
ausdrücklichen Wjllen der betroffenen Bevölkerung 

zu errichten .. 

Gegenwärtig wird yo:n. Bundesministerium fUr Land- und 

Forstwirtschaft ein wasserrechtliches Gutachten hin­
sichtlich. des von der Gemeinde BLUDESCH angebotenen 

Ersatzg:r'undstUckes 11 Zipfeläule 11 crarbei tot n \Hährend 

aber die Liegenschaft GaisbUbel nach ihrer Lage und 

Strukturgestaltung für den :Bau einer' Kaserne jeden­
falls gut geeignet erscheint, bestehen diesbezüglich 
hinsichtlich des Grundstückes llZipfeläulü ll sowohl vom 
militärischen, als auoh vom Standpunkt des Bundesmi­

nisteriuns für Bauten und Technik Bsdenken. 

Wie auf Gl'und der vorstehenden Ausführungen zu ersehen 
ist, bed.arf es tn dieser Angelegenheit vor einer end.­
gültigen Entscheidung, die im Ubrigen nach der gege­
benen Kompetenzrechtslage nicht vom Bundesminister 
für Landesverteidigung allein zu treffen ü:;t, noch 
eingehender Verhandlungen mit allen betroffenen 
Stellen. 

Um auch jenen Soldaten, die vom Gnrnisonsort zu ihrem 
Heimatort größere Entfernungen zurückzulegen haben, 
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die M~glichkeit zu geben, eine ausreichende Zeit 
bei ihren Familien zu verbringen, wurde bereits 

vor einigen Jahren eine erlaßmäßige Regelung ge­

troffen, wonach die zuständigen Kommandanten im 

Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten zu einer 

großzügigen Handhabung der Bestimmungen über die 
Dienstfreistellung hinsichtlich dieses Personen­
kreises ermächtigt werden. Die angeführte Regelung 
hat si.ch in der Praxis bewährt und erscheint aus­

reichend, um unnötige Härten zu vermeiden. 

1': Dezember 1977 
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